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 Private Krankenversicherung 
 Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
 
 Bayerische Beamtenkrankenkasse 
 Aktiengesellschaft 

 

 Deutschland S-KG 
 
 
Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz im Tarif S-KG. Diese Informatio-
nen sind nicht abschließend. Einzelheiten Ihres Krankenversicherungsvertrags erhalten Sie von uns in den Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen AVB/VT-S-KG und dem Tarif S-KG sowie dem Versicherungsantrag und dem Versicherungsschein. Damit 
Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
 
Es handelt sich um eine Krankentagegeldversicherung für gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer. Sie bietet Versicherungs-
schutz gegen Verdienstausfall als Folge von Krankheiten oder Unfällen. 
 
 

 Was ist versichert? 
 
 Für die Dauer einer vorübergehenden völligen Ar-

beitsunfähigkeit wird ein Krankentagegeld ab dem 
43. Tag der Arbeitsunfähigkeit in vereinbarter 
Höhe gezahlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Was ist nicht versichert? 
 

X Arbeitsunfähigkeit infolge nicht medizinisch not-
wendiger Behandlungen 

X Arbeitsunfähigkeit wegen auf Vorsatz beruhender 
Krankheiten oder Unfälle einschließlich deren Fol-
gen 

X Arbeitsunfähigkeit wegen Entziehungsmaßnah-
men einschließlich Entziehungskuren  

 
Weitere Einschränkungen der Leistungspflicht finden 
Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB/VT-S-KG), insbesondere in § 5 AVB/VT-S-KG 
 

 

 Gibt es Deckungsbeschränkun-
gen? 

 
! Die Höhe des Krankentagegeldes hängt davon ab, 

welche Tarifstufe vereinbart wurde. 
! Das Krankentagegeld darf zusammen mit sonsti-

gen Krankentage- und Krankengeldern das auf 
den Kalendertag umgerechnete, aus der berufli-
chen Tätigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht 
übersteigen. 
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 Wo bin ich versichert? 
 
 Der Versicherungsschutz besteht in Deutschland. 
 Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im europä-

ischen Ausland besteht Versicherungsschutz für 
die Dauer einer stationären Heilbehandlung in ei-
nem öffentlichen Krankenhaus.  

 Für die ersten zwei Monate eines vorübergehen-
den Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland 
besteht Versicherungsschutz wie im europäischen 
Ausland. Darüber hinaus können besondere Ver-
einbarungen getroffen werden.  

 

 Welche Verpflichtungen habe 
ich? 

 
- Vor Vertragsschluss wird eine Gesundheitsprü-

fung durchgeführt. Daher müssen Sie alle vom 
Versicherer geforderten Angaben zu durchge-
machten oder bestehenden Beschwerden und Er-
krankungen wahrheitsgemäß und vollständig be-
antworten. 

- Auf Verlangen müssen Sie dem Versicherer wäh-
rend der Vertragslaufzeit jede Auskunft erteilen, 
die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder 
der Leistungspflicht und ihres Umfangs erforder-
lich ist. 

- Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

- Auf Verlangen des Versicherers haben Sie sich 
durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt un-
tersuchen zu lassen. 

- Berufswechsel und nicht nur vorübergehende Min-
derungen des aus der Berufstätigkeit herrühren-
den Nettoeinkommens sind mitzuteilen. 

- Eine Verletzung Ihrer Verpflichtungen kann dazu 
führen, dass die Leistungspflicht des Versicherers 
entfällt. 

- Für mitversicherte Personen gilt das entspre-
chend. 

 

 Wann und wie zahle ich? 
 

- Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, der aber in Mo-
natsraten jeweils zum Ersten eines Monats be-
zahlt werden kann. Die Raten sind monatlich im 
Voraus fällig. 

- Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach 
Zugang des Versicherungsscheins zahlen. 

- Die Beiträge werden idealerweise per SEPA-Last-
schrifteinzug bezahlt. Die Beiträge können auch 
auf das in der Police angegebene Konto überwie-
sen werden. 

 

 Wann beginnt und wann endet 
die Deckung? 

 
- Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit 

Ihnen vereinbarten Zeitpunkt. Dieser ist im Versi-
cherungsschein ausgewiesen. 

- Die allgemeine Wartezeit beträgt drei Monate. Die 
besondere Wartezeit für Entbindung, Psychothera-
pie, Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferortho-
pädie beträgt acht Monate.  

- Die Wartezeiten entfallen bei Unfall. Sie können 
außerdem unter bestimmten Voraussetzungen er-
lassen werden. 

- Der Versicherungsschutz besteht grundsätzlich le-
benslang. Der Versicherer verzichtet auf das or-
dentliche Kündigungsrecht.  

- Der Versicherungsschutz endet jedoch  o bei Wegzug der versicherten Person in einen 
Staat außerhalb der Europäischen Union oder 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum o mit Wegfall der Versicherungsfähigkeit o mit Eintritt von Berufsunfähigkeit o mit dem Bezug von Berufsunfähigkeits- oder 
Erwerbsminderungs- oder Altersrente o wenn die versicherte Person stirbt 

 

 

 Wie kann ich den Vertrag kündi-
gen?  

 
- Sie können den Versicherungsvertrag mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ende eines jeden Ka-
lenderjahres kündigen. 

- Die Kündigung muss mindestens in Textform (z.B. 
eMail) erfolgen. Kündigen Sie nicht nur für sich 
selbst, müssen Sie die Kenntnis der mitversicher-
ten Personen von der Kündigung nachweisen. 

- Erhöhen sich die Beiträge, können Sie die Versi-
cherung innerhalb von zwei Monaten nach Zugang 
der Änderungsmitteilung außerordentlich kündi-
gen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


